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1 Gefährdungen 

Teile mit gefährlichen Oberflächen (z.B. scharfe Kanten, Schneidestellen); versch. Verletzungen 

infolge mangelhafter Werkzeugqualität; nicht zweckmässiger Verwendung; unsachgemässe 

Bedienung; ungenügender Kontrolle und fehlenden Unterhalts; Vibrationen; schlechte/belastende 

Körperhaltung; Lärm; Materialsplitter. 

2 Referenzierte Grundlagen 

Referenzierten Grundlagen gemäß Dok. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass und zusätzlich: 
suva-Dok. • 33062: "Factsheet: Arbeiten mit der Kettensäge" 

• 67033: “Checkliste: Kettensäge (Motorsäge)" 

• 44069: “Merkblatt – Profi im eigenen Wald”  

Verschiedenes • Waldwirtschaft Schweiz (WVS) – www.wvs.ch 

• Bundesamt für Umwelt BAFU - www.holzerkurse.ch  

3 Grundanforderung 

Kettensägen werden nicht nur in Forstbetrieben, sondern auch auf Baustellen, beim 

Strassenunterhalt und bei anderen Arbeiten (wie z.B. Freileitungsarbeiten) eingesetzt. 

• Kettensägearbeiten sind Arbeiten mit besonderen Gefahren. Für diese Arbeiten dürfen nur 

sachverständige Personen eingesetzt werden. Eine Grundausbildung durch Fachspezialisten 

ist zu absolvieren und zu dokumentieren. 

• Allein mit der Kettensäge arbeiten ist strikte verboten! 

• Kettensägeführer müssen mind. 18 Jahre alt sein (Ausnahme für Lernende möglich); 

• Dauer uns Inhalte der Ausbildungen richten sich nach den branchenüblichen Tätigkeiten – 

Beispiele: 

- Aufarbeiten von liegendem Kantholz: Handhabungskurs Kettensägen /mind. 1 Tag; 

- Absägen von Büschen und kleinen Bäumen (D max. 10 cm): Kettensäge Handhabung / 

mind. 2 Tage; 

- Einzelne Bäume unter einfachen Verhältnissen fällen: Grundlagen der Holzhauerei / 5 

Tage 
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4 Grundregeln TOP1 - Sicherheitshinweise 

Technik 

• Erforderliche Arbeitsmittel und PSA2 beschaffen. 

• Nur betriebssicherere Arbeitsmittel (Werkzeuge, Maschinen, 

Geräte) einsetzen. 

• Die Bedienungsanleitungen der Kettensäge befolgen. 

• Das Schneiden mit der Schwertspitze ist zu vermeiden! 

• Die Säge nie über Schulterhöhe und mit einer Hand benützen! 

Organisation 

• Arbeiten mit der Kettensäge gut planen, organisieren und 

vorbereiten. 

• Erste Hilfe und Notfallorganisation sicherstellen (allein mit der 

Kettensäge arbeiten ist strikte verboten!). 

• Striktes Rauchverbot beim Betanken der Kettensäge! 

• Ordnung am Arbeitsplatz hilft Unfälle zu vermeiden. 

• Sicherheitsabstand zu MA/Dritten: min. 2 Metern! 

Personen 

• Trag- und Unterhaltspflicht der PSA!  

 

5 PSA 

Folgenden PSA müssen bei Arbeiten mit der Kettensäge getragen 

werden: 

• Festes Schuhwerk / Sicherheitsschuhe 

• Schnittschutzhosen oder Beinlinge mit Schnittschutzeinlagen 

• Augenschutz / Schutzbrille (je nach Situation mit Helm) 

• Gehörschutz 

• Handschuhe 

Bei Rückschlaggefährdung zusätzlich: 

• Helm mit Gesichtsschutz 

 

6 Zeckenbiss 

Die Zecke ist eine Spinnenart und kommt bis in einer Höhe von 1000m vor. Sie leben im Wald und im 

Gras. Bei Menschen halten sie sich beim Vorbeigehen mit ihren Widerhacken an der Kleidung fest, 

wandern darunter um sich dann an weichen Körperteilen im Gewebe festzubeißen. Zecken 

übertragen Krankheiten wie Hirnhautentzündung und Lyme-Borreliose. Die spezifische Safety-Regel 

067gibt zusätzliche detaillierte Informationen. 

 

 
1 TOP =  Technik/Organisation/Personen 
2 PSA = Persönliche Schutzausrüstung 


